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Anlagenbetreiber: 

   

Name, Vorname  Anlagenstandort 

   

Straße, Hausnummer   

   

PLZ Ort   

EEG-Umlagepflicht für Anlagen zur Eigenversorgung 

Für Strom aus Anlagen, die ab dem 01.08.2014 zur Eigenversorgung genutzt werden, sind Anschluss-
netzbetreiber nach § 61 Abs.1 in Verbindung mit § 61i EEG 2017 verpflichtet, für die Eigenversorgung 
den gesetzlich festgelegten Anteil der jeweils geltenden EEG-Umlage zu erheben.  

Wichtig für die Voraussetzung der „Eigenversorgung“ ist, dass Anlagenbetreiber und Letztver-
braucher personenidentisch sind. Liegt keine Personenidentität vor, ist die EEG-Umlage vom 
Anlagenbetreiber an den Übertragungsnetzbetreiber abzuführen. Weitere Erläuterungen hierzu 
entnehmen Sie bitte dem beigefügten Informationsblatt. 

Damit wir eine gesetzeskonforme Abrechnung sicherstellen können, bitten wir Sie, die nachfolgenden 
Fragen zu beantworten und den Bogen an uns zurückzusenden. 

1 Angaben zur Art der Energielieferung/ Eigenversorgung 

☐ 

Mit dem in meiner Anlage erzeugten Strom versorge ich sowohl mich selbst als auch dritte 
Letztverbraucher oder ausschließlich dritte Letztverbraucher. 
Anlagenbetreiber und Letztverbraucher sind nicht personenidentisch. 
 Für die Erhebung der EEG-Umlage ist die TenneT TSO GmbH, Bernecker Str. 

70,95448 Bayreuth (Übertragungsnetzbetreiber) zuständig. 

☐ 
Mit dem in meiner Anlage erzeugten Strom versorge ich ausschließlich mich selbst. 
Anlagenbetreiber und Letztverbraucher sind personenidentisch. 
 Bitte weiter zu Punkt 2. 
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2 Angaben zur Höhe des Eigenverbrauchs 

☐ 
Der eigenverbrauchte Strom beträgt weniger als 10.000 kWh pro Kalen-
derjahr (Bagatellgrenze). 
 Es ist keine Meldung erforderlich 

☐ 

Der eigenverbrauchte Strom kann mehr als 10.000 kWh 
pro Kalenderjahr betragen. 
 Spätestens zum 28. Februar des Folgejahres teile ich der 

Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH den tatsächlichen Eigen-
verbrauch mit. 

Sollten sich Änderungen an meiner Anlage ergeben (z. B. durch Modernisierung oder Ersatz), die Aus-
wirkung auf meine Angaben haben, so teile ich diese der Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH mit. 

 
Ort, Datum 

 
Anlagenbetreiber 

 

Gilt nur für Anla-
gen mit einer in-
stallierten Leistung 
bis einschließlich 
10 kW(p) 
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